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Diese 6. Änderung ersetzt den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 30 "Feldkirchen Ost I" 
(23.08.1966). Die Festsetzungen für diese Bebauungsplanänderung sind komplett neu 
gefasst.

Ga

TG

II
III

I

EG

WH NN

OG

I

II

III

HG

Das Gebäude ist bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht 
und auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, 
Installationsdurchführungen etc.).

Für untergeordnete Anbauten, z.B. Wintergarten, Treppenhaus 
o.ä. sind Pultdächer zulässig. Sie müssen sich stets der Traufe 
des Haupthauses unterordnen.
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Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen folgendes 
resultierendes bewertetes Bauschalldämm-Maß aufweisen (siehe Beiplan 
Schallschutz 1):

Kartengrundlage / Geobasisdaten: Digitale Flurkarte M 1:1.000, Stand August 2017 Daten 
des Bayer. Landesamts für Vermessung und Geoinformation (LVG): Quelle: Geobasisdaten 
© Bayerische Vermessungsverwaltung         (www.geodaten.bayern.de)
Die Darstellung der Flurkarte ist als Eigentumsnachweis nicht geeignet. 

Auf die übergeordneten Straßen (Kreis- und Staatstraßen) oder deren Entwässer-
ungseinrichtung dürfen durch das Bauvorhaben keine Abwässer sowie Dach- und 
Niederschlagswasser aus den Grundstücken, Zufahrten und Einmündungen zuge-
führt werden.

Bestehende Grundstücksgrenze

Flurnummer, z.B. Flur Nr. 164

freizuhaltendes Sichtdreieck

Höhenlinie [m ü. NN], z.B. 566 m ü. NN

3.0

Die Zufahrten dürfen auf ihre gesamte Länge die Längsneigung von 2,5 % nicht 
überschreiten (§1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG).

8.0

Im Geltungsbereich ist eine labile Hangsituation (lehmiger Untergrund) anzu-
nehmen, ggf. notwendige Schutzmaßnahme sind eigenverantwortlich durch die 
Grundstückseigentümer zu prüfen.

13.0 Der Bebauungsplanbereich befindet sich im Einwirkungsbereich von Straßen-
emissionen. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung von Lärm-
sanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können daher gemäß der 
Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) durch den Eigentümer nicht 
geltend gemacht werden.

Die Entfernung von Gehölzen ist zur Vermeidung vorhabensbedingter Schädigungs- 
oder Störungsverbote von gemeinschaftlich geschützten Arten gemäß § 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb der Vogelbrutzeit und vor Beginn des 
Winterschlafes zulässig. Die Entfernung von Höhlenbäumen (Gehölze mit Hohl-
räumen wie Baumhöhlen, Spalten etc.) bedarf zusätzlich der Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde Rosenheim.

WH NN 
562.00
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2.0

4.0
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6.0
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HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise

Flächen für Nebenanlagen und für den ruhenden Verkehr
Garagen, Carports, Stellplätze

Grünordnung

Öffentliche und private Verkehrsflächen

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Carports und 
Garagen

Private Grünfläche mit besonderer Bedeutung für das Ortsbild

Straßenbegleitgrün

Öffentliche Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinien

Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Allgemeines Wohngebiet

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze, z.B. III

Private Fläche für Garagenzufahrten ohne Einfriedung, 
mit Mindestabstand

Vorgeschriebene Ein- bzw. Ausfahrt

WA

Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham erlässt aufgrund § 2 Abs. 1 sowie §§ 8, 9, 10 und
13a des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Art. 4 bis 
8 und 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) diese Bebauungsplanänderung als Satzung.

Die 6. Änderung des Bebauungsplans besteht aus der Planzeichnung, den Festsetzungen 
und Hinweise durch Planzeichen, den Festsetzungen und Hinweisen durch Text sowie der
Begründung zu dieser Bebauungsplanänderung. 

Zulässige Wandhöhe bezogen auf NN (Normal Null) [m],
z.B. 562.00 m ü. NN

III

C FESTSETZUNGEN  DURCH  TEXT
1.0          

Zulässig sind nach § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 3 BauNVO:
1. Wohngebäude,
2. nicht störende Handwerksbetriebe.

Für freistehende Garagen sind Satteldächer 
auszuführen.

Die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind i.V.m. § 1 Abs. 6 
BauNVO nicht Bestandteil der Bebauungsplanänderung.

Nicht zulässig sind i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO:
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- 
    und Speisewirtschaften,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
    sportliche Zwecke.

Das ortsbildprägende Gebäude mit Walmdach auf Flur Nr. 164 unterliegt dem 
Bestandsschutz, bei einer Erneuerung des Gebäudes ist das Walmdach mit der 
bestehenden Dachneigung oder ein Satteldach zulässig.

Nicht zulässig sind i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO:
die Nutzung als Arbeiterunterkunft bzw. Boardinghaus.

Art der baulichen Nutzung

Bewegliche Abfallbehälter sind innerhalb der baulichen Anlagen unterzubringen.

Die zulässige Wandhöhe WH NN [m] als Höchstmaß.
Die zulässige Wandhöhe WH wird im Schnittpunkt der 
traufseitigen Außenwand mit Oberkante OK. Dachhaut 
auf NN (Normal Null) bezogen festgesetzt.

Um Wassergefahren zu vermeiden soll die Rohfußbodenoberkante des Erdge-
schosses der Gebäude (OK.RF.EG) mindestens 25 cm über Straßenoberkante 
bzw. anstehendem Gelände liegen.

2.3 Bei Gebäuden sind maximal 3 Vollgeschosse zulässig.

2.4 Höhenlage der Gebäude

2.2 Zulässige Wandhöhe WH

2.1 Die Grundflächenzahl GRZ gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO wird mit 0,40 festgesetzt. 

2.0          Maß der baulichen Nutzung

1.1 Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 "Feldkirchen Ost I" 
wird im Sinne des § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.

3.3 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans wird die offene Bauweise 
entsprechend § 22 BauNVO festgesetzt.

3.4 Gebäude sind als Einzelhaus oder Doppelhaus zulässig. 

4.0          Baugestaltung

4.1.2 Bergseitig eingebundene Garagen sind mit 
begrünten Flachdächern auszuführen.

4.1.3

3.0          Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise

Die Abstandflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.

Eine Überschreitung der Baugrenze ist für Balkone bis 1,50 m Tiefe maximal an 
einer Gebäudeseite über die ganze Hauslänge bzw. -breite zulässig. Die Balkone 
müssen 3-seitig offen sein.

Geschlossene, untergeordnete Gebäudeteile und Anbauten, wie z.B. Erker, Winter-
gärten etc., dürfen die Baugrenze max 1-seitig über 1/3 der Außenwändlänge 
bzw. -breite, jedoch max. 6,00 m, bis zu einer Tiefe von max. 1,50 m über-
schreiten. 2-geschossige Anbauten sind nur traufseitig zulässig und müssen 
deutlich unter der Traufe enden.

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im Plan eingezeichneten 
Baugrenzen festgesetzt.

3.2 Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind 
entspr. § 23 Abs. 5 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
allgemein zulässig.

4.1 Dachform und Dachgestaltung

4.1.1 Für die Hauptgebäude sind nur gleichschenkelige Satteldächer mit mittigem First 
und einer Dachneigung von 24-28° zugelassen. Für die Garagenbauten, die ganz 
oder teilweise unter der Erdoberfläche liegen, sind Flachdächer zulässig. 
Die Dachflächen sind zu überdecken und zu begrünen.

Die Dacheindeckungen der Hauptgebäude und Garagen sind mit roten bis rot-
braunen Dachziegeln oder Betondachsteinen oder optisch vergleichbaren 
Materialien auszuführen.

Glänzende und reflektierende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Für unterge-
ordnete Bauteile sind auch andere Dacheindeckungen, z.B. aus Glas oder Metall 
zulässig.

4.1.4 Dachgauben, Quergiebel und Dachauffaltungen, Dacheinschnitte

Quergiebel sind für alle Hauptgebäude zulässig, die im Verhältnis max. 1/3 der 
Gebäudelänge betragen dürfen. Andere Dachaufbauten, Dacheinschnitte sind 
unzulässig.
Die Dachgauben der Bebauung auf der Flur Nr. 164 unterliegen dem Bestands-
schutz, bei einer Erneuerung des Gebäudes sind diese ebenfalls zulässig.

Dachüberstände
Giebelseite 0,5 m-1,5 m, Traufe 0,6 m - 1,1 m.
Garagen und Nebengebäude: mind. 0,2 m.

Glänzende und reflektierende Fassaden und Fassadenbekleidungen sowie grelle 
Fassadenanstriche sind nicht zulässig.

4.1.5

4.1.6

Fassadengestaltung4.2

Einfriedungen4.3

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen5.0          

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind bündig in (≙ bis max. 20 cm parallel über) 
und in gleicher Neigung wie die Dachfläche zu installieren.

Maximale Höhe aller Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen: 1,20 m, 
gemessen ab der Oberfläche der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche. 
Die Errichtung von Sockeln zur Grundstückseinfassung sowie von Mauern ist 
unzulässig.
Tore in den Einfriedungen, die als Zufahrt zu den Garagen bzw. Stellplätzen 
dienen, sind von der Straßenbegrenzungslinie mind. 5,00 m zurückzusetzen. 

5.3

5.1 Es gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl 
der notwendigen Stellplätze (GaStellV) vom 30.11.1993, letzte berücksichtigte 
Änderung vom 07.08.2018.

Abweichend zur Anlage zur § 20 GaStellV (notwendige Zahl der Stellplätze) sind 
für jede Wohneinheit WE mind. 2 Kfz-Stellplätze auf dem jeweiligen Baugrund-
stück nachzuweisen.

Garagen und Carports sind innerhalb der Baugrenzen und der Flächen für 
Nebenanlagen zulässig.

5.2

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der Baugrenzen zulässig.
Stellplätze sind wasserdurchlässig auszuführen (z. B. wassergebundene Decken, 
Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfuge, o.ä.). 

Vor Garagen ist ein Aufstellraum von mind. 5,00 m ab Fahrbahnrand einzuhalten. 
Dieser wird nicht als Stellplatz angerechnet. Eine Einfriedung ist unzulässig.

5.4

5.5 Die Errichtung von Tiefgaragen ist nur innerhalb der Baugrenzen und der dafür 
besonders festgesetzten Flächen zulässig.

Aufschüttungen und Abgrabungen
Geländemodellierung / Geländeangleichung / Geländeveränderungen / 6.0          

6.1 Entlang von Straßen ist das Gelände auf die jeweilige Höhe der Straße anzu-
gleichen. 

An den Gebäuden ist das Gelände auf mind. 0,30 m unter Oberkante Fertigfuß-
boden OK.FFB.EG anzugleichen. Höhenunterschiede des natürlichen Geländes 
sind durch Böschungen oder Stützmauern mit einer Höhe von höchstens 1,00 m 
zu modellieren.

Grünordnung7.0          

Bei Obstbäumen sind regionaltypische standortgerechte Sorten zu verwenden. 7.4

7.1 Je Baugrundstück sind mindestens 2 heimische Obst- bzw. Laubbäume zu 
pflanzen oder zu erhalten. 

7.2 Bestehende, durch Planzeichen festgesetzte Laub- und Obstgehölze dürfen nicht 
beschädigt und nicht entfernt werden. Im gesamten Wurzelbereich der Kronen-
traufe dürfen keine Abgrabungen und keine Aufschüttungen vorgenommen werden.

Bestehende, durch Planzeichen festgesetzte Laub- und Obstgehölze sind zu er-
halten und vor allem während der Bauzeit besonders zu sichern. Sie sind zu 
pflegen und bei Ausfall in gleicher Zahl durch heimische Laub- bzw. Obstgehölze 
zu ersetzen. 

7.3 Gehölzarten: Für alle Pflanzungen auf privaten und öffentlichen Flächen sind nur 
standortgerechte heimische Laubgehölze zulässig. Nadelgehölze (z.B. Thujen, 
Fichten und Tannen) und Sorten mit Säulen-, Pyramiden- und Hängeformen sind 
nicht zulässig. 

7.5 Die nach den Festsetzungen dieser Satzung neu zu pflanzenden Bäume und 
Sträucher sind zu pflegen und zu erhalten. Sie sind bei Ausfall durch eine Neube-
pflanzung in gleicher Qualität zu ersetzen.

7.6 Geschnittene und freiwachsende Hecken sind zulässig. Es sind heimische Laub-
holzarten zu verwenden. Schnittverträgliche heimische Gehölze sind z. B. 
Feld-Ahorn, Liguster, Hainbuche, Kornelkirsche.

7.7 Die im Planteil gekennzeichneten Sichtdreiecke sind freizuhalten.

Innerhalb der im Planteil gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen 
neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen 
aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest 
verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 
0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. 

7.8 Mit der Vorlage des Bauantrages ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan 
für den Bereich der privaten Freiflächen vorzulegen. Die Anordnung der Stell-
plätze, Verkehrsflächen, deren Oberflächenbefestigung, die Höhenentwicklung 
des Geländes sowie Art und Umfang der Begrünung des Grundstückes sind 
darzustellen.

7.9 Die gärtnerische Gesamtgestaltung einschließlich Bepflanzung auf den Baugrund-
stücken ist bis spätestens 2 Jahre nach Bezugsfertigkeit der jeweiligen neu 
errichteten oder erweiterten Gebäude herzustellen.

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen8.0

Lärmimmissionen8.1

Hinweis:
- Sanierung: Schlaf- und Kinderzimmer, welche über Fassaden mit Beurteilungs-
  pegeln   nachts von Lr, nachts 

> 49 dB(A) belüftet werden müssen, sind im 
  Sanierungsfall mit einer fensterunabhängigen Lüftungsanlage auszustatten. 

- Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß R
w
 wird bei Bauteilen heute üblicher-

  weise ein Spektrum-Anpassungswert „C“ angegeben [Rw (C; Ctr) dB], 
  z.B.: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Fre-
  quenzbereich, d.h. die Wirkung des Bauteils im städtischen Straßenverkehr. 
  Es wird empfohlen, bei der Auswahl der Außenbauteile darauf zu achten, dass 
  Rw und Ctr die Anforderung erfüllen.

- Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte 
  DIN-Norm und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch 
  den Bauantragsteller im Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten 
  umzusetzen und zu beachten. 

Bauschalldämm-Maß der Außenbauteile Neubau: 8.1.1

R'w,res = 40 dB 

R'w,res = 45 dB 

R'w,res = 30 dB 

R'w,res = 35 dB 

Grundrissorientierung bei Neubau: 8.1.2
Zum Belüften notwendige Fenster von schutzbedürftigen Auf-
enthaltsräumen sind an der mit Planzeichen gekennzeichneten 
Fassade nicht zulässig (die Spalte Nacht gilt nur für Schlaf- und 
Kinderzimmer). Alternativ ist durch bauliche Schallschutzmaß-
nahmen wie Vorbauten (Glasscheiben, verglaste Loggien, Winter-
gärten, etc.), schalldämmende Schiebeläden oder besondere 
Fensterkonstruktionen für einen angemessenen Innenraumpegel 
bei teilgeöffneten Fenstern zu sorgen. Notwendige Gesamtpegel-
differenz (Vorbau + Fenster) = 31 dB. Sofern eine der oben 
beschriebenen Maßnahmen nachweislich nicht umgesetzt werden 
kann, muss der Raum mit einer fensterunabhängigen Lüftungs-
anlage ausgestattet werden. Ausgenommen davon ist der mit 
Planzeichen gekennzeichnete Raum außerhalb der Schallschutz-
wand (siehe Beiplan Schallschutz 2). 

D HINWEISE DURCH TEXT

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Der überplante Bereich kann an die bestehende technische Infrastruktur der 
Gemeinde angeschlossen werden. Die notwendigen Kapazitäten für die zulässige 
bauliche Entwicklung kann bereitgestellt werden. Die Schmutzwasserkanäle ver-
laufen über den überplanten Bereich.

Dachflächenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrts-
flächen sollen auf den jeweiligen Grundstücken versickert werden. Dabei ist eine 
breitflächige Versickerung über eine belebte Bodenzone anzustreben.

Die Entwässerung des Straßengrundstücks darf durch das Bauvorhaben nicht 
behindert oder verschlechtert werden.

Die Entwässerung der Einmüdungsflächen muss durch entwässerungstechnische 
Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser der ST 2078 zu-
fließen kann (§1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG).

Es ist zu beachten, dass die Entwässerungseinrichtungen der ST 2078 nicht beein-
trächtigt werden. Bei der Erstellung der Zufahrten muss im Bereich der Entwäs-
serungsmulde ein ausreichender Durchlass vorgesehen werden. Die Ausführung 
der Zufahrten ist mit der zuständigen Straßenmeisterei Rosenheim 
(Tel.: 08031/290 181 10) abzustimmen.
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Höhenreferenz Schachtdeckel, Bestand über NN [m],
z.B. 557,50 m ü. NN.

Anbauverbotszone Staatsstraße

X X X

Abwasserleitung Bestand, unterirdisch

Abwasserleitung Bestand, zu ersetzen

Abwasserleitung, geplant

Stromversorgungsleitung (Mittelspannung 30 kV) Bestand

Vorgeschlagene Erschließung

Für Genehmigungsfreistellungsverfahren ist das Staatliche Bauamt Rosenheim als 
Trager öffentlicher Belange zum Bauantrag vorab zu hören.

1.0

2.0

Die direkten Zufahrten zur ST 2078 werden erst im Rahmen einer Nachver-
dichtung notwendig. Die Zufahrten dürfen daher erst mit Durchführung der 
Nachverdichtung errichtet werden.

Wenn die Dachdeckung aus unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Blei besteht, ist 
eine Versickerung nur nach einer Vorbehandlung zulässig. Eine wasserrechtliche 
Genehmigung ist in solchen Fällen erforderlich. Dachflächenanteile mit diesen 
Materialien < 50 qm sowie Dachrinnen und Fallrohre können vernachlässigt werden.

Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung 
vorliegt. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das Grundwasser 
(TRENGW) sind einzuhalten.

Das Vorhaben befindet sich teilweise innerhalb des 60 m - Bereiches des Feld-
kirchner Bachs und unterliegt damit der Genehmigungspflicht nach Art. 36 WHG 
i.V.m. Art 20 Abs. 1 und 2 BayWG. Für baurechtlich freigestellte Bauvorhaben 
und baugenehmigungsfreie Anlagen ist demnach eine wasserrechtliche Genehmig-
ung beim Landratsamt Rosenheim, Sachgebiet Wasserrecht zu beantragen.

Die Nutzung von Regenwasser wird empfohlen.  Bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind dann die Anforderungen 
der ATV-Merkblätter A 138 und M 153 einzuhalten.

Die Höhenpunkte sind durch das Ingenieurbüro Angermaier & Günther (Anschrift: 
Angermaier & Günther, Eichbichlstr. 9, 83071 Stephanskirchen) im November 2017 
aufgenommen worden. Die Karte mit den Vermessungspunkten liegt in der 
Gemeinde Feldkirchen-Westerham auf und kann zu den ortsüblichen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt Nr. 939 "Bäume, unter-
irdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und die Erweiterung von unter-
irdischen Leitungen und Kanälen nicht behindert werden.

Gemäß dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (Art. 6 BayDSchG) bedürfen von 
der Genehmigung freigestellte Bauvorhaben, ebenso wie verfahrensfreie Bau-
vorhaben am Baudenkmal oder in der Nähe zum Baudenkmal einer denkmal-
schutzrechtlichen Erlaubnis.

Bodendenkmäler, die bei der Ausführung der Baumaßnahmen zu Tage treten, 
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG und sind dem Bayer. Landes-
amt für Denkmalpflege BLfD oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unver-
züglich anzuzeigen.

Für das Planungsgebiet wurde im August 2018 ein schalltechnisches Gutachten 
durch C. Hentschel Consult Ing. -GmbH erstellt. Die Untersuchung bildet die 
Grundlage für die Festsetzung von Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und kann bei der Gemeinde zu den ortsüblichen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.

4.0

5.0

6.0

7.0

9.0

10.0

11.0

12.0

14.0

15.0

17.0

Die gestalterischen Festsetzungen werden zur Steuerung und Lenkung des 
Ortsbildes für Neubauten und neubaugleiche Eingriffe in den Baubestand getroffen.
In den Ist-Zustand der vorhandenen Bausubstanz wird dadurch nicht eingegriffen.

Soweit der Bebauungsplan Bezug auf DIN- und sonstige Vorschriften sowie Regel-
werke nimmt, können diese, ebenso wie der Bebauungsplan, im Bauamt der 
Gemeinde Feldkirchen-Westerham zu den ortsüblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

16.0

7.50

557.50

5.00

70.00

BEIPLAN SCHALLSCHUTZ 2 M 1 : 2.000
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Nacht > 49 dB(A)
gilt nur für Schlaf- und KinderzimmerTag > 59 dB(A)

BEIPLAN SCHALLSCHUTZ 1 M 1 : 2.000

GEMEINDE FELDKIRCHEN-WESTERHAM
LANDKREIS  ROSENHEIM

Fassung:

VERFAHRENSVERMERKE

1.0

2.0

Der Bauausschuss der Gemeinde Feldkirchen-Westerham hat in der Sitzung vom  
_                           die 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 "Feldkirchen Ost I" 
beschlossen. 

Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB durchgeführt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am _____________ 
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bauausschuss der Gemeinde Feldkirchen-Westerham hat in der Sitzung am 
                      den Billigungsbeschluss für das weitere Verfahren zum Entwurf der 
Bebauungsplanänderung in der Fassung vom _                  _  gefasst.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.0

8.0

Feldkirchen-Westerham , den   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham hat mit Beschluss des Gemeinderats
vom                          die 6. Änderung des Bebauungsplans gem. § 10 Abs. 1 BauGB 
in der Fassung vom                          als Satzung beschlossen.

( Siegel )

3.0

4.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feldkirchen-Westerham , den   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( Siegel )

Ausgefertig.

9.0 Der Satzungsbeschluss zu der 6. Bebauungsplanänderung wurde am  ___________
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienst-
stunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feldkirchen-Westerham , den   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( Siegel )
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Gemarkung Feldkirchen

BV 17148

Tel: 08034-909959-0
Fax:08034-909959-29

brannenburg@plg-strasser.de

Planung:

Zeichnungsmaßstab:

Zweigstelle Brannenburg
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Mühlenstraße 20a
83098 Brannenburg
Sch/SHI

Entwurf

März 2019Planfassung zur Bekanntmachung

Januar 2019Entwurf zur wiederh. Auslegung

mit integrierter Grünordnung

6. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 30 "Feldkirchen Ost I"

Hans Schaberl
(Erster Bürgermeister)

Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom                     
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom                          bis                             beteiligt. 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom                               
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom                       
bis                        öffentlich ausgelegt. 

5.0 Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom                                
wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. §4a Abs. 3 in der Zeit vom 
                                  bis                                   wiederholt öffentlich ausgelegt.

6.0 Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung  in der Fassung vom                         
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauG i.V.m. § 4a Abs. 3 in der Zeit vom                              bis                              
wiederholt beteiligt.

Hans Schaberl
(Erster Bürgermeister)

Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Hans Schaberl
(Erster Bürgermeister)
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